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2301-2 Raumordnungsgesetz (ROG) 
 

1. Aktualisierung 2009 (1. Oktober 2009) 
 
 
Das  Raumordnungsgesetz wurde durch Art. 4 des Dritten Gesetzes zur Änderung des Energieeinspa-
rungsgesetzes v. 28. März 2009, BGBl. I S. 643, mit Wirkung vom 1. Oktober 2009 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 8  Landesweite Raumordnungspläne, Regio-
nalpläne und regionale Flächennutzungspläne 

(1) In den Ländern sind 
1.-2. … 

aufzustellen. In den Ländern Berlin, Bremen und 
Hamburg kann ein Flächennutzungsplan nach § 5 
des Baugesetzbuchs die Funktion eines Plans 
nach Satz 1 Nr. 1 übernehmen; hierfür gelten die 
Absätze 5 und 6 sowie die §§ 10 und 11 entspre-
chend. Satz 1 Nr. 2 gilt nicht in den Ländern Berlin, 
Bremen, Hamburg und Saarland. 

(2)-(3) … 
(4) Erfolgt die Regionalplanung durch Zusam-

menschlüsse von Gemeinden und Gemeindever-
bänden zu regionalen Planungsgemeinschaften, 
kann ein Regionalplan zugleich die Funktion eines 
gemeinsamen Flächennutzungsplans nach § 204 
des Baugesetzbuchs übernehmen, wenn er den 
Vorschriften des Abschnitts 2 dieses Gesetzes und 
den Vorschriften des Baugesetzbuchs entspricht 
(regionaler Flächennutzungsplan). Im Plan nach 
Satz 1 sind sowohl die Festlegungen im Sinne der 
Absätze 5 und 6 als auch die Darstellungen im 
Sinne des § 5 des Baugesetzbuchs zu kennzeich-
nen; Ziele und Grundsätze der Raumordnung sind 
als solche zu kennzeichnen. 

(5)-(7) … 
 

neu 
 
§ 8  Landesweite Raumordnungspläne, Regio-
nalpläne und regionale Flächennutzungspläne 

(1) In den Ländern sind 
1.-2. (unverändert) 

aufzustellen. In den Ländern Berlin, Bremen und 
Hamburg kann ein Flächennutzungsplan nach § 5 
des Baugesetzbuchs die Funktion eines Plans 
nach Satz 1 Nr. 1 übernehmen; hierfür gelten die 
Absätze 5 bis 7 sowie die §§ 10 und 11 entspre-
chend. Satz 1 Nr. 2 gilt nicht in den Ländern Berlin, 
Bremen, Hamburg und Saarland. 

(2)-(3) (unverändert) 
(4) Erfolgt die Regionalplanung durch Zusam-

menschlüsse von Gemeinden und Gemeindever-
bänden zu regionalen Planungsgemeinschaften, 
kann ein Regionalplan zugleich die Funktion eines 
gemeinsamen Flächennutzungsplans nach § 204 
des Baugesetzbuchs übernehmen, wenn er den 
Vorschriften des Abschnitts 2 dieses Gesetzes und 
den Vorschriften des Baugesetzbuchs entspricht 
(regionaler Flächennutzungsplan). Im Plan nach 
Satz 1 sind sowohl die Festlegungen im Sinne der 
Absätze 5 bis 7 als auch die Darstellungen im 
Sinne des § 5 des Baugesetzbuchs zu kennzeich-
nen; Ziele und Grundsätze der Raumordnung sind 
als solche zu kennzeichnen. 

(5)-(7) (unverändert) 
 

 
 


